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S t r i c k e r 
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I-110/19-2005 Datum: 13.10.2005 
 
 
Betrifft: 
Hochschulgesetz 2005, Stellungnahme  

 

 
Der Landesschulrat für Niederösterreich nimmt zum Entwurf des Hochschulgesetzes 2005 wie folgt Stel-

lung:  

 

Allgemein: 

Die Grundkonzeption erscheint zu stark ausbildungslastig und zu wenig fortbildungsorientiert. 

Es muss auch die berufsbegleitende Ausbildung (bisher Aufgabe der BPA) geregelt werden und auch für 

jene Lehrer zugänglich sein, die keine Matura, sondern eine Meisterprüfung/Werkmeisterprüfung abge-

legt haben. 

 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur legt Eckpfeiler für Studierende fest. Der 

Hochschulrat soll ergänzende regionale Schwerpunkte festlegen können. 

 

Lehrgangsbeiträge sollen nur im Bereich der Teilrechtsfähigkeit, Studienbeiträge nur für Erstausbildung 

eingehoben werden können. Für von der Dienstbehörde angeordnete Weiterbildungen dürfen für Lehrer 

keine Kosten anfallen. Es werden künftig Umschulungen notwendig sein, um Lehrer im Dienststand hal-
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ten zu können, die dann an anderen Schularten eingesetzt werden können (aufgrund sinkender Gebur-

ten). 
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Im Personalrecht wird zu klären sein, ob Übergangsbestimmungen für im Personalstand befindliche Per-

sonen getroffen werden (vertragsmäßige Vergütung, Anrechenbarkeit für Pension etc.). 

 

In den Landesschulräten sollen dispositive Stabsstellen für die Inhalte der Lehrerfortbildung eingerichtet 

werden. Eine dezentrale Fortbildung soll weiter möglich sein.  

 

Im Einzelnen: 
 
zu § 3 Abs. 8: 

Es muss heißen: „….. einen Wirtschaftstreuhänder …..“ 

 

zu § 8: 

Es möge klargestellt werden, dass auch die Ausbildung der Berufsschullehrer an der Pädagogischen 

Hochschule erfolgt (bmhS einerseits, BS andererseits).  

Im Absatz 4 fehlt die Bereitstellung der Ressourcen. 

 

zu § 9: 

Die leitenden Grundsätze sollen präziser definiert werden. Im Abs. 3 möge auch die reale Arbeitswelt 

berücksichtigt werden.  

 

zu § 12: 

Abs. 1 Zi. 1 hätte zu lauten: „drei vom Bundesminister bzw. von der Bundesministerin für …..“ 

Abs. 7: Die Vertretung, zumindest aber eine Übertragung des Stimmrechts sollte zulässig sein.  

Abs. 9: Es fehlt eine Zi. 4 

Abs. 9 Zi. 7 sollte lauten: „Betrauung mit der Leitung …..“ 

Als weitere Aufgabe sollte festgelegt werden 

-  Festlegung ergänzender regional angezeigter Inhalte für die Gestaltung der Studienpläne 

 

zu § 13 Abs. 1: 

Ob der Rektor „unmittelbarer“ Vorgesetzter sein soll, bleibt zu hinterfragen (Delegation?).  

Statt „der sonstigen Bediensteten“ sollte der Begriff „des Verwaltungspersonals“ verwendet werden. 

Abs. 2: Bei Zi. 1 sollte hinzugefügt werden „in Fort- und Weiterbildung bzw. im Bildungsmanagement,“ 
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zu § 14 Abs. 2: 

Die Ausschreibung sollte dem Hochschulrat obliegen. Mindestens ein(e) Vizerektor(in) sollte aus dem 

Bereich der Fort- und Weiterbildung kommen. Bei der Auswahl von Rektor bzw. Vizerektor sollte sicher-

gestellt sein, dass die Bereiche „Allgemeinbildung“ und „Berufsbildung“ möglichst gleichwertig vertreten 

sind.  

 

zu § 15 Abs. 1: 

Als Zi. 4 sollten die Institutsleiter einbezogen werden, um die Aufgaben (Abs. 3) zufrieden stellend  lö-

sen zu können.  

 

zu § 16 Abs. 1: 

Statt „Das Rektorat“ sollte „Der Hochschulrat“ geeignete Personen ….. betrauen. 

 

zu § 17: 

Es sollten Unterkommissionen eingerichtet werden können, denen Vertreter der verschiedenen Schul-

arten angehören und in die auch von den zuständigen Personalvertretungsorganen nominiert werden 

sollen.  

In Fortbildungsangelegenheiten sollte der Landesschulrat und die zuständige Schulaufsicht eingebunden 

werden.  

Pro Institut sollte eine solche Unterkommission vorgesehen werden. 

 

zu § 18 Abs. 1:  

Es sollte heißen: „Die Lehre und das Bildungsmanagement in Pädagogischen Hochschulen …..“ 

 

zu § 18 Abs. 4: 

Es sollte lauten: „….. erfolgt durch das Rektorat auf Vorschlag des jeweiligen Institutsleiters“ 

 

zu § 19: 

Der (die) Verwaltungsdirektor(in) sollte rechtskundig sein. 

 

zu § 24: 

Eine wirksame Schulaufsicht durch die beim Landesschulrat tätigen Schulaufsichtsorgane sollte vorge-

sehen werden.  
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zu § 26 Abs. 3: 

Die letzten beiden Sätze sollten entfallen. Daher wäre das Zustellgesetz anzuwenden. Im Dienst befind-

lichen Lehrern sollte nicht zugemutet werden, wöchentlich die Amtstafel der Pädagogischen Hochschule 

zu lesen.  

 

zu § 28: 

Die Institute sollen bei der Satzung eingebunden sein (entweder als Bestandteil des Rektorates – siehe 

oben - oder es ist das Einvernehmen mit den Instituten herzustellen). 

 

zu § 29: 

Die Aufgaben der Institute sollten unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des differenzierten Schulsy-

stems sowie der Aus- bzw. Fort- und Weiterbildung definiert werden können. Eine Strukturierung in  

Referate sollte vorgesehen werden. Ein eigenes Institut für Lehrer an höheren Schulen sollte vorgese-

hen werden. 

 

zu § 30: 

Die Institute sollten eingebunden werden (entweder als Bestandteil des Rektorates – siehe oben –  

oder durch Herstellen de Einvernehmens mit diesen). 

Ein dreijähriger Ziel- und Leistungsplan erscheint zu unflexibel. Viele Maßnahmen müssen kurzfristig 

geplant und umgesetzt werden.  

 

zu § 31: 

Die Einbindung der Institute soll vorgesehen werden. 

 

zu § 35 und § 39: 

Es wird eine klarere und übersichtlichere Darstellung gewünscht. 

 

zu § 40 Abs. 2: 

Es könnte besser lauten: „….. sind auch die Situation berufstätiger Studierender und deren Berufser-

fahrung zu berücksichtigen“. Es könnte ergänzt werden: „Dies gilt insbesondere auch für Studierende 

der Fort- und Weiterbildung.“ 
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zu § 42 Abs. 1: 

Es sollte ergänzt werden: „Für Fortbildungslehrgänge mit weniger als 30 ECTS-Anwendungspunkten 

sind Studienpläne möglich, aber nicht verpflichtend.“ 

 

zu § 42 Abs. 4: 

Die Einbindung der Landesschulräte ist erforderlich. 

 

zu § 51: 

Die Ausbildung der Fachpraktiker im technisch-gewerblichen Bereich und teilweise an Berufsschulen 

muss sichergestellt werden.  

Derzeitige Regelung: 

• Derzeit keine Reifeprüfung  

• Berufspraxis erforderlich 

• 1. Studienabschnitt parallel zu Unterricht an der Schule 

• Weiterbezahlung während des 2. Studienabschnittes = Vollzeitstudium 

 

zu § 52: 

Studienbeiträge zur Fortbildung und Weiterbildung für Lehrer im Dienststand werden abgelehnt. 

 

zu § 56: 

Es soll einen Rechtsanspruch auf Anrechnung von beruflichen Vorkenntnissen auf praxisorientierte  

Studienteile geben.  

 

zu § 61 Abs. 1: 

Es muss sichergestellt werden, dass die Teilnehmer/innen von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 

auch Studierende sind. Bei den entsprechenden Abschnitten (§ 59 etc.) sind entsprechende Adaptierun-

gen oder Ausnahmen vorzusehen. 

 

zu § 69: 

Siehe unter „Allgemein“ bzw. zu § 52  

 

zu § 70: 

Lehrgangsbeiträge nur im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit  
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zu § 72: 

Es sollte differenziert werden: 

1. Studierende in der Ausbildung 

2. Studierende in der Fort- und Weiterbildung 

3. das Lehrpersonal 

4. das Verwaltungspersonal 

 

Weiters wird ein Minderheitsbericht der sozialdemokratischen Fraktion im Kollegium des 

Landesschulrates für Niederösterreich angeschlossen. 

 

Beiliegend weitere Stellungnahmen. 

 

 

 

Der Amtsführende Präsident 

 

S t r i c k e r 
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Sozialdemokratische Fraktion im Kollegium des 
Landesschulrates für NÖ 
 
Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Organisation der Pädagogischen Hochschulen und ihre Studien 

 
Das Gesetz entspricht nicht dem internationalen Standard betreffend 
Lehramtsstudien 

 
Die Bologna-Erklärung 1999 und Lissabon-Erklärung 2001 hatten einen wesentlichen Einfluss 
auf die Bildungssysteme der europäischen Staaten. Eine der großen Herausforderungen für die 
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung ist die Verbesserung der Erstausbildung und 
der Weiterbildung von Lehrer/Innen und Ausbildner/Innen, damit ihr Wissen und ihre Fähigkeiten 
sowohl den Veränderungen der Gesellschaft und deren Erwartungen als auch den 
mannigfaltigen Gruppen, die sie unterrichten, gerecht werden.  
Zahlreiche europäische Länder leiteten die dafür nötigen Reformen ein, indem sie die Systeme 
der allgemeinen und beruflichen Bildung an das lebenslange Lernen koppelten und traditionelle 
Barrieren dazu aus dem Weg räumten. 
 
Die Ausbildung für sämtliche pädagogische Berufe (Kindergärtner/Innen, 
Volksschullehrer/Innen, Sekundarlehrer/Innen, Erwachsenenbildung) beinhaltet international 
eine fundierte Grundausbildung im 1. Zyklus gemäß der Bologna-Erklärung. Die Entscheidung 
für einen bestimmten Lehrberuf wurde vielfach in den 2. Zyklus (Masterebene) verlagert. Dies 
gewährleistet eine flexible Ausbildung mit Übergangsmöglichkeiten für nahezu alle 
pädagogischen Berufe („Versatile“ Ausbildung). 
 
Das neue PH-Gesetz entspricht diesen Erwartungen in keiner Weise. Die AbsolventInnen einer 
Pädagogischen Hochschule mit Abschluss im 1. Zyklus gemäß der Bologna-Erklärung erhalten 
keine Chance, die verschiedenen Möglichkeiten pädagogischer Bildungswege von da an zu 
nutzen. Dies vor allem deshalb, weil keine im Zusammenhang mit der Lehramtsausbildung 
stehenden Studien im 2. Zyklus (Masterebene) angeboten werden dürfen. Die eigentliche Idee 
des lebenslangen Lernens wird damit ausgehöhlt und das Professionalisierungskontinuum 
verunmöglicht. 
Weiters muss festgestellt werden, dass die PflichtschullehrerInnenausbildung in Österreich 
hinsichtlich der Länge der Ausbildungsdauer in Europa ganz unten rangiert. Belgien und 
Österreich sind die einzigen Länder mit einer 3-jährigen Ausbildung.  Viele 
Ausbildungsschwerpunkte wie verstärktes Fremdsprachenerlernen, Umgang mit 
Mehrsprachigkeit, interkulturelles Lernen, Aktualisierung von Grundfertigkeiten, etc. können in 
einer so kurzen Erstausbildung nicht auf einem entsprechenden Qualitätsniveau berücksichtigt 
werden. Diese relativ kurze Ausbildung widerspricht dem Grundsatz der Öffnung von 
Bildungssystemen, weil sie Nachteile bei einer allenfalls benötigten Anrechnung von 
Bildungsabschlüssen beinhaltet. 
 
 
Zusammenfassend stellt der vorliegende Entwurf eine Diskriminierung 
der österreichischen Pflichtschullehrer/innen im Bezug auf 
internationale Mobilität dar. 
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Nationale Sackgasse 
 

Das Gesetz führt national  bei den Lehramtsstudien in eine Sackgasse. Die Anschlussstelle 
Bachelor bei den Lehramtsstudien ist im gesamten tertiären Bereich nirgends gegeben. Die Unis 
dürfen laut Universitätsgesetz die Lehramtsstudien nicht in zwei Zyklen aufgliedern (UG 02, § 
54, Abs. 2), die Pädagogischen Hochschulen dürfen laut Hochschulgesetz die Masterebene 
nicht auf Lehramtsstudien aufsetzen. 

 
UG 02, § 54 Abs. 2 „…Lehramtsstudien und Humanmedizinische Studien sowie 
Zahnmedizinische Studien dürfen nur in Form von Diplomstudien angeboten werden…“ 
Die Anerkennung des Bachelor of Education ist vollkommen offen. Die Unis müssen nicht 
einmal Anerkennungen in minimalem Ausmaß vornehmen. Diesbezügliche Hinweise fehlen im 
Gesetzesentwurf gänzlich. Es besteht keine Abstimmung mit der Lehrerbildung an den 
Universitäten.  
Die vorgesehene abschließende Graduierung zum „Bachelor of Education“ entspricht weder 
dem Graduierungssystem der Fachhochschulen noch dem Universitätsrecht. Ein 
entsprechender akademischer Grad, der an Pädagogischen Hochschulen zu verleihen wäre, 
wäre der des Bakkalaureus (PH) bzw. der Bakkalaurea (PH).  

 
Der zweite Zyklus (Masterebene) ist ein Blendungsmanöver. Falls ein Angebot überhaupt 
realisiert werden kann, darf dies keine Auswirkungen auf die Qualität der Lehrämter haben, da 
der Bezug zu diesen explizit ausgeschlossen wird. 

 
HG § 39, Abs. 2: „Im Rahmen der eigenen Rechtspersönlichkeit können in sämtlichen 
pädagogischen Berufsfeldern auch Hochschullehrgänge … eingerichtet werden, die auf andere 
pädagogische Berufsfelder als jene der Studiengänge ausgerichtet sind. Diese 
Hochschullehrgänge schließen mit dem akademischen Grad „Master“ ab, wenn deren 
Arbeitsaufwand mindestens 120 ECTS-Anrechungspunkte beträgt.“ 
Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Hochschullehrgänge, die mit einem „Master“-Grad 
abgeschlossen werden sollen, entsprechen auch nicht dem Universitätsstudienrecht, sind daher 
auch nicht anzuerkennen. 
Außerdem sind dienstrechtliche Konsequenzen ausgeschlossen. 
 
Zusammenfassend stellt der vorliegende Entwurf eine Diskriminierung 
der österreichischen Pflichtschullehrer/innen im Bezug auf die 
Kompatibilität der LehrerInnenausbildung im tertiären Bereich dar. 
 
Zentralisierung, politische Einflussnahme 
 
Das zuständige Regierungsmitglied (Bund) genehmigt den Organisationsplan, die Satzung, den 
Ziel- und Leistungsplan, den jährlichen Ressourcenplan, bestellt den/die RektorIn, die 
VizerektorInnen, die Lehrenden auf Planstellen und das gesamte Verwaltungspersonal. Das 
zuständige Regierungsmitglied greift auch massiv durch die Verordnung einer Studienordnung 
in die Gestaltung der Studien ein (§ 42, Abs. 2).  
 
Der Hochschulrat (bestehend aus 5 Mitgliedern, 3 vom Ministerium bestellte, der Präsident des 
LSR und ein von der Landesregierung bestelltes Mitglied) beschließt die Satzung, den 
Organisationsplan, den Ziel- und Leistungsplan, den jährlichen Ressourcenplan, schreibt 
den/die RektorIn aus und erstellt einen Besetzungsvorschlag, ordnet den VizerektorInnen die 
Aufgabengebiete zu und betraut die Institutsleitungen. 
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Der/die RektorIn wird für 5 Jahre bestellt, eine einmalige Verlängerung mit oder ohne 
Ausschreibung ist möglich, er/sie hat gemeinsam mit den VizerektorInnen Vorarbeiten für den 
Hochschulrat zu erledigen, Planstellen auszuschreiben, Lehrbeauftragte zu bestellen und die 
Studienpläne zu genehmigen. Außerdem ist der/die RektorIn unmittelbarer Vorgesetzter und 
Vertreter nach außen. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der vorliegende 
Gesetzesentwurf eine in tertiären Einrichtungen übliche autonome 
Struktur nicht vorsieht. 
 
Fremdbestimmtheit statt demokratischer Beteiligung 
 
In allen organisatorischen, finanziellen und personellen Angelegenheiten (ausgenommen 
Lehraufträge) ist die Hochschule fremdbestimmt (Hochschulrat, Regierungsmitglied). Die 
Lehraufträge werden monokratisch (Rektorin) bestimmt. Es fehlt vollkommen die demokratische 
Mitbeteiligung beim inneren Aufbau der Pädagogischen Hochschule (Satzung, 
Organisationsplan, Ziel – und Leistungsplan, Ressourcenplan). Ein autonom gewähltes 
Gremien, ähnlich dem Senat im Universitätsgesetz, fehlt vollkommen. Es gibt keine 
Mitbeteiligung des lehrenden und allgemeinen Personals und der Studierenden bei der 
Organisation und den Organen der Hochschule. Lediglich bei den Studien ist die 
Studienkommission beteiligt, hat aber weniger Kompetenzen als im derzeitigen 
Akademiestudiengesetz. 

 
Der Senat hat beispielsweise im UG 02 § 25 u.a. folgende Aufgaben: Erlassung und Änderung 
der Satzung, Zustimmung zum Entwicklungsplan, Zustimmung zum Organisationsplan, 
Ausschreibung des Rektors und Erstellung eines Dreiervorschlags für die Wahl an den 
Universitätsrat, Stellungnahme zu Vorschlag VizerektorInnen, Mitwirkung bei Abberufungen von 
Mitgliedern des Universitätsrates und Rektorates, Mitwirkung bei Berufungsverfahren, Erlassung 
der Curricula, Entscheidung 2. Instanz bei Studienangelegenheiten, Zweckwidmung der 
Studienbeiträge, Einsetzung von Kollegialorganen. Der Senat besteht aus 12 bis 24 Mitgliedern 
(Lehrpersonal, allgemeines Personal, Studierende) 
 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass der im Gesetzesentwurf 
vorgesehene Hochschulrat ein Leitungsorgan ist, welches wesentlich 
vom Ministerium bestimmt wird. Den vorgesehenen Pädagogischen 
Hochschulen fehlt die Einrichtung eines „Senats“ im Sinne des 
Universitätsgesetzes, in denen die verschiedenen Gruppen der 
Hochschulangehörigen (Lehrende in den wissenschaftlichen 
Lehrbereichen, Lehrer der Schulpraxis, Studierende, Angehörige des 
allgemeinen Personals) vertreten sind und mitbestimmen können. Die 
Schaffung eines derartigen Organs, wie es der Senat im UG darstellt, 
ist zu fordern. 
 
Studienkommission als einzig autonom gewähltes Gremium 
 
Die Studienkommission ist das einzig autonom gewählte Gremium an der Pädagogischen 
Hochschule. Die demokratische Beteiligung (besonders der Studierenden – statt bisher 3 jetzt 
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nur mehr 2 Vertreter) wird geringer und die Kompetenzen werden auch eingeschränkt. Die 
Studienkommission kann zwar Vorschläge zu Studienplänen (mehr als 30 EC-Punkte) und zur 
Prüfungsordnung erstellen, die Genehmigung erfolgt jedoch durch das Rektorat. 
 
Zusammenfassend werden die bisherigen Kompetenzen der 
Studienkommission durch den vorliegenden Gesetzesentwurf 
eingeschränkt. 
 
Gefährdung des Angebotes 
 
Das zuständige Regierungsmitglied erlässt eine Studienordnung. Nach bisherigen Informationen 
(das Gesetz gibt darüber keine Auskunft) ist mit einer Reduktion der Lehre um ca. 25 % zu 
rechnen. Der workload für die Studierenden wird mit 180 EC-Punkten gleich bleiben, der Anteil 
der Lehre wird sich dramatisch verringern. Ohne entsprechende Anpassung des Dienstrechtes 
an diese Situation (konkrete Verhandlungen darüber sind noch nicht in Sicht) wird es zu 
empfindlichen Auswirkungen auf das lehrende Personal kommen.  
Die Ausbildung für SonderschullehrerInnen, LehrerInnen für die Polytechnische Schule und für 
die Berufsbildung darf nur mehr nach Bedarf angeboten werden. In allen Berufsfeldern sind 
nach den inhaltlichen Vorgaben des zuständigen Regierungsmitgliedes oder des 
Landesschulrates Angebote anzubieten. Die bisherige Breite des Angebotes ist damit gefährdet, 
die entsprechende Nachfrage der Studierenden bzw. der LehrerInnen wird teilweise durch 
Vorgaben ersetzt. 
 
Ein bisher vielgeachtetes Qualitätsmerkmal (die bisherigen Übungsschulen) sind potentiell in 
ihrer Existenz gefährdet. Das Gesetz sieht nur eine Kann- Bestimmung vor. Praxisschulen 
können geführt werden (§ 8, Abs. 7), sie werden jedoch in ihrer bisherigen Ausrichtung als 
Modell- und Forschungsschulen inhaltlich auf die schulpraktische Ausbildung und auf die 
Erprobung neuer Wege der Unterrichtsgestaltung eingeschränkt. 
 
Zusammenfassung: Der vorliegende Gesetzesentwurf gefährdet die 
bisherige Breite des Angebots und die Idee einer „Hochschule für 
pädagogische Berufe“, welche sämtliche pädagogische Berufsfelder 
(KindergartenpädagogInnen, Erwachsenenbildner/innen, etc.) 
einschließt. Die Durchlässigkeit der verschiedenen Ausbildungen wird 
durch dieses Gesetz verhindert. 
 
Qualität des Fortbildungsangebotes 
 
Die Dimensionierung der Lehramtsstudien mit 180 EC-Punkten bleibt gleich, dagegen ist die 
Qualität des Fortbildungsangebotes extrem gefährdet. Mussten bisher für alle Studienangebote 
entsprechende Studienpläne von der Studienkommission erstellt und nach einem 
Begutachtungsverfahren verordnet werden, so sind nach diesem Gesetz sämtliche Angebote 
unter 30 EC-Punkte (= 750 Echtstunden) ausgenommen. § 42 Abs. 1: „An den Pädagogischen 
Hochschulen sind für die einzelnen Studien (ausgenommen Fortbildungslehrgänge mit weniger 
als 30 ECTS- Anrechnungspunkte) Studienpläne durch die Studienkommission zu verordnen“. 
De facto bedeutet das, dass es für das gesamte bisherige Spektrum der Fortbildung keine 
Studienpläne geben wird. Welche Qualitätsstandards dann angewendet werden, ist vollkommen 
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fraglich. Die bisherigen Akademielehrgänge sind meistens mit 15 EC-Punkten dimensioniert, 
Akademielehrgänge mit einem Diplomierungshinweis mit 30 EC-Punkten. 
 
Zusammenfassend stellt der vorliegende Gesetzesentwurf einen 
Qualitätseinbruch in Bezug auf Standards in der Fortbildung dar. 
 
Forschung 

 
Der Begriff der berufsfeldbezogenen Forschung wird zwar dauernd erwähnt, doch nicht wirklich 
installiert. Mit der Berufsfeldbezogenheit (also rein die Schule!) wird eine 2-Klassen-Forschung 
installiert, die bereits bestehende Kooperationen mit Unis sogar gefährdet. Wenn die 
Forschungsverpflichtung institutionell und nicht individuell ist, wer soll sie dann real machen? 
Verschärft wird das Problem dadurch, dass nirgends entsprechende Qualifikationserfordernisse 
bzw. Qualifizierungsangebote vorgesehen sind.  
 
Zusammenfassung: Dem Aspekt der angewandten Forschung im 
Bereich der Schulpädagogik einschließlich der Theorie der 
LehrerInnenbildung wird nicht ausreichend Rechnung getragen. Im 
Entwurf fehlen Hinweise auf die individuelle Forschungsverpflichtung 
in den schulwissenschaftlichen und lehrerbildungsrelevanten 
Grundlagenfächern und auf die nachzuweisende 
Forschungskompetenz als Voraussetzung für die Bestellung der 
Lehrenden. Auch die Praxisschulen als Forschungsinstitutionen 
finden im Entwurf keine gesetzliche Fundierung. 
Eine Abschaffung der Praxisschulen bewirkt den Wegfall der 
bisherigen Behauptung, die Ausbildung der PflichtschullehrerInnen 
hätte gegenüber der universitären Ausbildung den Vorteil des direkten 
Zugangs zur Praxis und der größeren Praxisorientierung. 
 
 
 
Verschärfung für die Studierenden 
 
Für die Studierenden gibt es Verschärfungen: Einen verdeckten numerus clausus (über 
Ressourcenpläne und Aufnahmeverfahren), eine Einschränkung ihrer bisherigen 
demokratischen Rechte (eine Studienkommission für ein breites Spektrum mit nur 2 
Studierendenvertretern) und eine Mitfinanzierung durch die Studiengebühren (363,36 Euro pro 
Semester bei den Lehramtsstudien). 
Für Lehrgänge können Studienbeiträge eingenommen werden, Lehrgänge in eigener 
Rechtspersönlichkeit (Haftung des Rektors als ordentlicher Kaufmann) müssen von den 
TeilnehmerInnen finanziert werden. Das bisherige kostenfreie Angebot (einschließlich eines 
Master-Studiums) wird in Zukunft mit einer hohen Kostenbeteiligung verbunden sein.  
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Zusammenfassung: Den Verschärfungen der Studienbedingungen 
einschließlich Finanzierungsbeteiligung der Studierenden steht in 
keinem Verhältnis zu tertiären Berechtigungen. 
 
Private Hochschulen 
 
Private Hochschulen können nach einem Anerkennungsverfahren eingerichtet werden. Das 
Konkordat wird, ohne neu verhandelt zu werden, auch für den tertiären Bereich ausgedehnt. Die 
Hauptkosten (ca. 90 %) zahlt bei privaten kirchlichen Hochschulen der Staat. 
 
Zusammenfassung 
 
Die Qualität der LehrerInnenbildung ist von entscheidender Bedeutung für die Qualität des 
Schulsystems. Mit einem Hochschulgesetz sollte eine qualitative Verbesserung einhergehen. 
Dieses Gesetz ist jedoch nur ein großer Schildertausch – große Wörter herrschen vor, die aber 
bei eingehender Analyse sogar die bisherige Qualität gefährden könnten. 
 
Das Gesetz bringt massive Verschlechterungen für die Lehre, die Studierenden und die lange 
geforderte Forschung ist nach dem Prinzip: „Alles ist möglich, nix ist fix“ äußerst unzureichend 
verankert. 
 
Der Entwurf lässt keinen universitären Charakter erkennen. Autonome Gestaltung wird nicht 
geduldet. Zentralistische Vorgaben werden eine Weiterentwicklung nicht zulassen. 
 
Das Gesetz schreibt den status quo fort, geht in einigen Bereichen 
sogar hinter das Akademiestudiengesetz zurück und verhindert eine 
zukunftsorientierte Weiterentwicklung der LehrerInnenausbildung.  
 
Weiters wird festgehalten, dass durch dieses Gesetz eine bewusste 
Irreführung der Studierenden erfolgt, da der akademische Abschluss 
nur als selbstreferenziell gesehen werden kann: Es gibt keine 
definierten Übergänge und Brücken zum universitären Bereich. 
Generell fehlen die Anerkennungen sowohl auf nationaler als auch 
internationaler Ebene. 
 
Dieser Gesetzesentwurf wird von der Sozialdemokratischen Fraktion 
im Kollegium des Landesschulrates abgelehnt. 
 
 
 
St. Pölten, am 11. Oktober 2005  
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